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Delegiertenversammlung am 23. März 2009

Rechenschaftsbericht – MAV-Treffen
Bild 6:
Das MAV-Treffen der diakonischen Krankenhäuser und der stationären Einrichtungen der Suchthilfe ist ein Arbeitskreis des Gesamtausschusses bzw. der Delegiertenversammlung. 
Bild 7:

Seit dem 18. Mai 1999 treffen wir uns regelmäßig zwei Mal jährlich bei mir in der Ev. Diakonissenanstalt Karlsruhe-Rüppurr. Vor knapp zwei Wochen war dann kein Platz mehr am Tisch frei, als 12 MAV-Vertreterinnen und Vertreter aus acht verschiedenen Kliniken etwa 4,5 Stunden meine Gegenwart ertragen mussten. Aber ganz so schlimm kann es dann doch wieder nicht gewesen sein, denn alle wollen im September wieder kommen.
Bild 8:
Ein großes und umfangreiches Programm war wieder vorgesehen. Standardmäßig stehen – ähnlich wie bei der buko – die Berichte aus den einzelnen Kliniken im Vordergrund. Es ist meines Erachtens sehr wichtig zu wissen, wie die „klinikinternen Aktien“ in den einzelnen Kliniken stehen. Und dieser Austausch ist vor allem auch deshalb wichtig, weil wir trotz unterschiedlichen Strukturen in den einzelnen Häusern vieles gemeinsam haben und gemeinsam lässt sich gerade in der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Zeit vieles besser tragen bzw. ertragen. Auf die teilweise bestehenden zwischenmenschlichen Probleme in den einzelnen Kliniken möchte ich hier nicht näher eingehen. 
Als nächstes großes Thema war Neues aus dem Arbeitsrecht vorgesehen. Dieser Gegenstand unterliegt heute der Schweigepflicht, sonst habe ich morgen das große Problem, nichts mehr berichten zu können.
Des Weiteren beschäftigten wir uns mit der veränderten Situation in der stationären Krankenpflege. Die Serviceassistentin / der Serviceassistent sickert als weitere „Berufsgruppe“ in die Tätigkeit der Gesund- und Krankenpflege ein. Die staatlich nicht anerkannte „Ausbildung“ dauert je nach Klinik zwischen einigen Stunden und einem Jahr. Bei der Robert Bosch Stiftung dürfen diese sich dann nach einem Jahr Servicehelfer im Sozial- und Gesundheitswesen nennen. Die Betreffenden werden auf den Stationen in hauswirtschaftlichen, haustechnischen und personennahen Bereichen bzw. Transportdiensten eingesetzt. Wie erst diese Thematik zusehends wird, macht ein entsprechender Artikel aus dem Heft KRANKENHAUS info der ver.di Betriebsgruppe des Klinikums Stuttgart deutlich. Ich zitiere auszugsweise: „Die Krankenpflege befindet sich in einer Art Sandwichpostition zwischen dem ärztlichen Dienst und dem Servicebereich im Krankenhaus. Der Pflegedienst enthält bereits in seinen Kernaufgaben viele Tätigkeiten, die auch anderen Berufsgruppen zugeordnet werden können, wenn die Rolle der Pflegenden als Bezugsperson für den kranken und hilfsbedürftigen Menschen außer Acht gelassen wird.
Wenn allerdings der kranke Mensch umbenannt wird in einen Kunden, der Gesundheitsdienstleistungen einkauft, erübrigt sich natürlich dieser menschliche Beziehungs- und Verantwortungsaspekt und der Pflegedienst wird zur Dispositionsmasse für Sparmaßnahmen. 
Beim erklärten Ziel der Arbeitgeber, das Gesundheitswesen zum Niedriglohnsektor zu machen, ist eine komplex ausgebildete Krankenschwester natürlich auf Dauer zu teuer. Die Tätigkeit der Pflegenden wird immer mehr reduziert auf technische Verrichtungen, für die andere noch nicht ausgebildet sind, mit dem Ergebnis, dass die Kontakte zum Patienten deutlich abnehmen.
In den privaten Krankenhausketten, wie Rhön-Kliniken, Asklepios, Sana-Kliniken etc., ist diese Entwicklung schon weit fortgeschritten: Die Betriebsräte dieser Krankenhauskonzerne beklagen in einem offenen Brief an das Gesundheitsministerium und die Abgeordneten des Bundestages diese „Ständige Industrialisierung der Krankenversorgung“. Sie schreiben: „Teilweise werden konzerneigene Berufsbilder entwickelt, die nicht anerkannt sind. Es entstehen ungeregelte Qualifikationsstrukturen und „Berufebasteln“ in den Konzernen. Patientinnen und Patienten müssen damit rechnen, dass sie künftig in der Weise im Mittelpunkt stehen, dass an ihrem Bett eine Karawane von Personal mit unterschiedlichen Aufgaben vorbeizieht, das unterschiedliche Handgriffe verrichtet.“
Soweit das Zitat. 
Von einer ganzheitlichen Pflege, für deren Einführung früher gekämpft wurde, ist keine Rede mehr. Eine weitere Erläuterung erübrigt sich meines Erachtens.

Weiter sprachen wir über die Problematik im Zusammenhang mit der Ausdehnung der regulären Arbeitszeit im OP auf die Samstage. Bisher wird in der Regel von Montag bis Freitag routinemäßig operiert. An den Wochenenden ist Bereitschaftsdienst vorgesehen.
Bild 9
Das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz war ein weiteres Thema. Dieses von der Ministerialbürokratie in Berlin entwickelte Gesetz beinhaltet beispielsweise die teilweise Berücksichtigung der Tariferhöhungen von 2008 und 2009, eine Verbesserung der Refinanzierung der Ausbildungskosten und die Schaffung zusätzlicher Stellen in der Krankenpflege.
Auch mit dem AEntG beschäftigten wir uns kurz. In das Arbeitnehmer-Entsendegesetz wurde die Bestimmung aufgenommen, wonach eine noch zu bildende Kommission den Mindestlohn in der Pflege festlegen soll. Da der Klinikbereich von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen worden ist, konnten wir schnell zum nächsten Thema überwechseln. 
Zum Schluss berichte ein Teilnehmer von seinen BEM-Erfahrungen in seiner Klinik. Wie das Konzept des Betrieblichen Eingliederungsmanagemet in meiner Einrichtung aussehen wird – die Zustimmung des Vorstandes liegt zwischenzeitlich vor – kann im Internet auf der GA-Seite unter Arbeitsgruppen bzw. Diakonische Krankenhäuser nachgeschaut werden.
